1. Frage:

Warum ist der Deckel noch nicht längst fertig?

Dr.P.Dittmer

Antwort BSU:

Eine Überdeckelung der BAB A 7 im Bereich Othmarschen / Bahrenfeld ist nur im Zusammenhang mit dem geplanten 6- / 8- streifigen Ausbau der Bundesautobahn A 7 zu realisieren. Der Ausbau ist im Bundesverkehrswegeplan als ″Vordringlicher Bedarf″ und ″fest disponierte Maßnahme″ eingestuft. Nachdem eine vom Bund zunächst angestrebte Privatfinanzierung wegen Nichterfüllung der hierfür geltenden Kriterien ausgeschlossen wurde, hat der Bund jetzt durch eine Schwerpunktfinanzierung den finanziellen Rahmen für den Ausbau der BAB A 7 nördlich des Elbtunnels bis zur Landesgrenze mit Schleswig-Holstein geschaffen. 
2. Frage 

Sie haben in den Kostenannahmen von unterschiedlichen Zuschlägen gesprochen und sich für die höchste Marge entschieden. Welche Teile des Bauwerks lassen sich heute nicht beziffern? Wieso entscheiden Sie sich dann für die höchste Marge?

Heinz Stuhde

Antwort BSU:

Um die Unschärfen bei der Abschätzung der bei Hamburg verbleibenden Restkosten zu berücksichtigen und einer möglichen "Kostenexplosion" entgegenzuwirken, werden aus dem Gutachten die Kostenansätze mit den höheren Zuschlägen als realistischer angesehen und für die weitere Bewertung zugrunde gelegt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Zuschläge für bislang noch nicht erfasste Anbindungsmaßnahmen an den Elbtunnel und die vorhandene Straßeninfrastruktur sowie um einen Anteilssatz für die Unterhaltungskosten der Massivbauteile.
Bei den ermittelten Kosten ist generell zu beachten, dass diese – aufgrund des Detaillierungsgrades der Planung entsprechend einer Machbarkeitsstudie – noch mit einer beträchtlichen Kostenbandbreite behaftet sind und erst durch eine entsprechende detaillierte Planung weiter eingegrenzt werden kann. Das gilt auch für die technische Ausstattung und deren Kosten, die nicht mehr sein kann als eine erste aus vorliegenden Erfahrungen herrührende Indikation. Die tatsächliche, auf der Grundlage einer genaueren Planung, u.a. eines auf die baulichen und örtlichen Randbedingungen abgestellten Lüftungsgutachtens – erforderliche technische Ausstattung kann davon nicht unwesentlich abweichen.

3. Frage:

Sie haben uns den Deckel versprochen, Herr Senator – müssen wir jetzt "grün"  wählen, damit er endlich kommt?

Dr.P.Reinecke

Antwort BSU:

Nach intensiven Gesprächen beim Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ist es gelungen, eine Schwerpunktfinanzierung für den Ausbau der Bundesautobahn A 7 nördlich des Elbtunnels zu sichern. Damit ist ein wichtiger Impuls für die zukünftige Entwicklung in diesem Raum gegeben. Dies beinhaltet auch weitergehenden Lärmschutz an der BAB A 7 in Othmarschen und Bahrenfeld.  
4. Frage:

 "Leuchtturmprojekten" wie Hafencity oder Elbphilharmonie sagen Sie, Herr Senator, soll man zu Fuß erreichen können. Warum dann für 150 Mio. Euro die überflüssige U4 bauen, anstatt das Leuchtturmprojekt "Deckel"?

Ingeborg Baier

Antwort BSU:

Die Hafencity als innerstädtisches Quartier wird zum neuen Lebensmittelpunkt für ca. 11.000 Bewohnern und ca. 40.000 Beschäftigte sowie zum Ziel für Millionen von Touristen, Besuchern und Kunden. Insgesamt wird die Innenstadt um 40 Prozent wachsen. Stadtentwicklungsprojekte dieser Größenordnung machen eine leistungsstarke Anbindung durch den ÖPNV erforderlich. 
5. Frage:

Was spricht gegen ein Tempolimit auf der A7?

R.Lüngen

Antwort BSU:

Auf der Bundesautobahn A 7 südlich des Elbtunnels in Fahrtrichtung Süden wurde die Begrenzung der Geschwindigkeit bereits aufgehoben, dort gilt eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h. Die völlige Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung insbesondere nördlich des Elbtunnels scheidet wegen der baulichen Gegebenheiten, der Verpflechtungsverkehre an den Anschlussstellen sowie der Nähe zu Wohngebieten und einer damit verbundenen Lärmbelastung für die Bevölkerung aus. Darüber hinaus steuert die Verkehrsbeeinflussungsanlage die Geschwindigkeit situationsgerecht, z.B. bei Nebel, Stau und Unfällen.
6. Frage:

Wie kann das Problem des Lkw-Verkehrs in der Theodorstr. auch ohne Deckel gelöst werden?

Dr.G.Hoffmann

Antwort BSU:
Die Theodorstraße ist dem allgemeinen Verkehr gewidmet. Damit kann die Straße gemäß ihrer Widmung nach den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung genutzt werden. Seitens der Straßenverkehrsbehörde wurde mitgeteilt, dass bei der Theodorstraße keine auffällige Unfalllage noch sonst ein Verkehrssicherheitsrisiko vorliegt. Auch eine Verkehrsberuhigung (z.B. "Tempo – 30 – Zone" oder "verkehrsberuhigter Bereich") hätte keinen Ausschluss der Lkw-Verkehre zur Folge.

7. Frage 

Für gewollte Projekte kann die BSU sehr schnell Planfeststellungen erarbeiten. Wenn jetzt der Ausbau der A7 kommt, muss es möglich sein auch hier einen Termin zu nennen. Bis wann wollen Sie einen Planfeststellungsbeschluss fertig stellen inklusive des Lärmschutzes für den Bereich Bahrenfeld Othmarschen?

Birte Schrader

Antwort BSU:

Die Vorplanung für den 8- streifigen Ausbau der BAB A 7 bis zum AD HH-Nordwest ist abgeschlossen. Die Entwurfs- bzw. Genehmigungsplanung für den höchstbelasteten Abschnitt der Bundesautobahn zwischen dem Autobahndreieck HH-Nordwest und der Anschlussstelle HH-Stellingen mit den starken Verflechtungsverkehren im Dreieck Nordwest und an der Anschlussstelle Stellingen wird aufgrund der besonderen Dringlichkeit zurzeit erarbeitet. Nach jetzigem Stand ist davon auszugehen, dass das für die Realisierung der Ausbaumaßnahme notwendige Planfeststellungsverfahren hierfür voraussichtlich 2007/2008 durchgeführt werden kann. Die abschnittsweise weitere Bearbeitung auch des Bereichs Othmarschen / Bahrenfeld  kann nach der Festlegung zum aktiven Lärmschutz in diesem Bereich erfolgen. Anschließend werden die Antragsunterlagen für die Planfeststellung erarbeitet. Ein konkreter Termin kann aufgrund der ausstehenden Entscheidung zum Lärmschutz zurzeit nicht genannt werden.
8. Frage:

Warum wird keine Deckel-Lösung durch private Finanzierung von Anrainern und zukünftigen Investoren (z.B. Sportveranstaltungen) diskutiert?

Martina Nemes

Antwort BSU:

Würde man der favorisierten Lösung der Bürgerinitiative „Ohne Dach ist Krach“ folgen (Überdeckelungslänge ca. 2,2 Kilometern), ergäbe sich für Hamburg ein Kostenanteil von ca. 267 Mio. €. Dieser Betrag in der Größenordnung ließe sich über eine Privatfinanzierung der Anrainer - auch bei einem Ertragserlös durch mögliche Grundstücksverkäufe und Verlagerungen von Kleingärten auf den Deckel (geschätzte Erlöse ca. 72,5 Mio. €) - nicht erzielen. Eine derartige Lösung (Verlagerung von Kleingärten auf den Deckel) ließe weitere Nutzungskonzepte auf dem Deckel nicht zu.
Im Hinblick auf den Autobahndeckel mit Sportveranstaltungen muss zunächst ein sorgfältiger Abgleich vorgenommen werden, ob diese Idee mit der Konzeption zur Umgestaltung des Altonaer Volkspark zu einem Sportpark Hamburg kompatibel ist.
9. Frage:

Wie groß ist die Differenz zwischen vorhandenem Budget und den Kosten?

M.Nemes

Antwort BSU:

Der Bund sieht für konventionellen Lärmschutz in dem zu betrachtenden Bereich in Othmarschen und Bahrenfeld einen Betrag von ca. 68 Mio. € vor. Bei einer von der Bürgerinitiative geforderten Überdeckelungslänge von ca. 2,2 Kilometern ergäbe sich danach für den Hamburger Haushalt ein Restkostenanteil von ca. 267 Mio. €, der sich durch Grundstücksverkäufe durch Verlagerung von Kleingärten auf 194,5 Mio. € reduzieren ließe.  
10. Frage:

Wie stehen Sie, Herr Senator, zum Vorschlag der CDU, die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Bereich Bahrenfeld / Othmarschen zu erhöhen?

P.Rocther

Antwort BSU:

Siehe Antwort zu Frage Nr. 5.
11. Frage 

Warum -Herr Senator- begreifen Sie nicht, dass Sie mit dem Deckel ein Leuchtturmprojekt im Umweltschutz und Stadtentwicklung in Händen halten, mit dem Sie Geschichte schreiben können?

Magarethe Lahs

Antwort BSU:

Die Charakterisierung als Leuchturmprojekt ist hinsichtlich der Größe und der damit verbundenen Anstrengungen der FHH sicherlich angemessen. Ähnlich wie der Sportpark, dessen „Leuchturmeigenschaften“ im Zusammenspiel der verschiedenen Elemente bestehen, ist auch der Autobahndeckel ein Vorhaben, das viele Bausteine mit eigenen Realisierungsbedingungen hat. Die städtebaulichen und landschaftlichen Vorteile einer Überdeckelung der BAB A 7 im Bereich Othmarschen / Bahrenfeld sind unbestritten. Bei der Frage, ob der Deckel eine Stadtentwicklungschance darstellt, ist es bedeutsam, ob die Flächen und Räume, die von der Überdeckelung positiv betroffen sind, überwiegend schon bebaute Flächen mit geringem Entwicklungspotential sind oder ob sich wie bei Kleingärten und anderen unbebauten Flächen erhebliches Neubauflächenpotential erschließen lässt. Die Logik und die Priorität des Lärmschutzes orientiert sich an der schützenswerten Bestandsnutzung. Effekte einer wachsenden Stadt lassen sich erzielen, wenn bisher noch nicht baulich genutzte Flächen mit einbezogen werden. Es besteht also tendenziell das Dilemma, dass bei der Betrachtung der Varianten für den Lärmschutz die Stadtentwicklungschancen umso höher sind, je weniger auf die eigentlich zu schützenden Bereiche fokussiert wird.
Über den zu realisierenden Umfang ist unter Berücksichtigung anderer Hamburger Investitionsvorhaben sowie eines eventuellen Hamburger Beitrags zur BAB A 252 Hafenquerspange bei Berücksichtigung der begrenzten finanziellen Ressourcen noch zu entscheiden. 
12. Frage

Im Gutachten wurden 18 Lösungen geprüft. Gibt es für Sie eine Alternative zum A7-Deckel und wenn ja, welche und warum?

Sünkenberg

Antwort BSU:

Mit dem Gutachten der IMS Ingenieurgesellschaft mbH wurden für alle Varianten einer Überdeckelung die Kosten dargestellt und der Hamburger Anteil berechnet. Über den zu realisierenden Umfang einer Überdeckelung der BAB A 7 im Bereich Othmarschen / Bahrenfeld ist bei Berücksichtigung der begrenzten finanziellen Ressourcen noch zu entscheiden. Dies schließt zum gegenwärtigen Zeitpunkt einen Lärmschutz konventioneller Art nicht aus. 
13.  Frage:

Warum wird Lärmschutz für den Schopbachweg geplant, ohne einen Deckel in Stellingen vorher überprüft zu haben?

W.Daiber

Antwort BSU:

Nach einer Überprüfung der vorzunehmenden Lärmschutzmaßnahmen für das Planfeststellungsverfahren in Stellingen ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass nach Abwägung des Verhältnisses zwischen Aufwand (hohe Baukosten) und Schutzwirkung der Bau von Lärmschutzwällen und -wänden in diesem Fall die richtige Lösung ist. Eine mit erheblichen Mehrkosten verbundene Überdeckelung der BAB A 7 in diesem Bereich würde vom Bund nicht finanziert werden. Ein Lärmschutz mittels Deckel wäre zudem wegen der Lärmeinstrahlung von den angrenzenden, nicht überdeckelten Abschnitten sehr uneffektiv. Die Planfeststellungsunterlagen werden deshalb mit konventionellem Lärmschutz vorbereitet. Die Abwägung und rechtliche Entscheidung wird letztlich im Planfeststellungsverfahren geleistet. 
14. Frage:

Ist es richtig, dass der Deckel auf alle Fälle kommt, die Gelder für den Bau aber nicht bereit stehen?

Dr. Wehner

Antwort BSU:

Über den zu realisierenden Umfang einer Überdeckelung der BAB A 7 im Bereich Othmarschen / Bahrenfeld ist unter Berücksichtigung anderer Hamburger Investitionsvorhaben sowie eines eventuellen Hamburger Beitrags zur BAB A 252 Hafenquerspange noch zu entscheiden. Die Frage des zu realisierenden Lärmschutzes wird im Rahmen der Planfeststellung rechtsverbindlich entschieden.
15. Frage:

An welcher Stelle der Prioritäten steht der Deckel für Sie, Herr Senator?

Großmann

Antwort BSU:

Aufgrund der dynamischen Entwicklung des Containerverkehrs im Hamburger Hafen besitzt die geplante Bundesautobahn A 252 Südtangente Hamburg (Hafenquerspange) für den Wirtschaftsstandort die höchste Priorität und wird deshalb vorrangig betrieben. Unter Berücksichtigung dieser und weiterer Hamburger Investitionsvorhaben wird über den zu realisierenden Umfang einer Überdeckelung anschließend entschieden. 
16. Frage:

Ist mit den veranschlagten Geldern eine Überdeckelung realistisch? Welche Art von Überdeckelung ist realistisch?

B.Malsch

Antwort BSU:

Siehe Antwort zu Frage Nr. 14.
17. Frage:

Gibt es wenigstens zeitlich konkrete Vorstellungen für Entscheidungen?

Junge

Antwort BSU:

Siehe Antwort zu Frage Nr. 7.
18. Frage:

Wie wird vermieden, dass bei einer konventionellen Lösung bez. Lärmschutz diese nicht revidierbar ist?

K.Reichenberg

Antwort BSU:

Im Zuge des 6-/8-streifigen Ausbaus der BAB A 7 wird der Lärmschutz als Teil der Baumaßnahme im Planfeststellungsverfahren abschließend ganzheitlich geregelt werden. Vorgezogene konventionelle Lösungen im Bereich Bahrenfeld / Othmarschen werden damit ausgeschlossen.
19. Frage:

Warum wird anhand der Zahlen (Zuzug/ Wohnqualität) nicht politisch zukunftsorientiert argumentiert?

K.Reichenberg

Antwort BSU:

Der Zuzug von Einwohnern aus anderen Bundesländern stellt ein wichtiges Element der Wachsenden Stadt dar. Die Effekte im Zusammenhang mit dem Deckel und den verlagerten Kleingärten sind jedoch kritisch zu beleuchten. Die Annahme der BI, dass ausschließlich von aus anderen Bundesländern zuziehenden Einwohnern ausgegangen werden kann, wird in Frage gestellt. Zudem fließen mögliche Steuereinnahmen dem Hamburger Haushalt zu und stehen damit nicht zweckgebunden einer Autobahnabdeckelung zur Verfügung.
20. Frage:

Wieso ist der laufende Ausbau auf 8 Spuren möglich ohne Planfeststellungsverfahren?

Uwe Koglin

Antwort BSU:

Für den 6-/8-streifige Ausbau der Bundesautobahn A 7 wird ein Planfeststellungsverfahren notwendig.
21.Frage:

Warum fand die "Vertreibung" der Kleingärtner, die auf den Deckel ziehen sollen, keine Erwähnung?

Dr. O.Friedrich

Antwort BSU:

Ein wesentlicher Baustein der Finanzierung des Deckels wären die Erlöse durch Grundstücksverkäufe. Unter Beachtung des Ziels, dass Kleingärten als Ersatz für fehlendes Grün in dicht bebauten Stadtteilen wohnungsnah angeboten werden sollen und unter Berücksichtigung einer gewünschten Akzeptanz des Vorhabens bei Kleingärtnern, Kleingartenvereinen und Verbänden sollten die Grundstücke so eingesetzt werden, dass die Kleingärten möglichst ortsnah verbleiben. Von einer Vertreibung kann in diesem Fall deshalb keine Rede sein.
22. Frage:

Der Verkauf der neuen Grundstücke über dem Tunnel bringt Geld - in welcher Form fließen die Mittel in die Finanzierung des Deckels ein?

Prof.Dr.Michelis

Antwort BSU:

Eine Nutzungsoption wäre, die anliegenden Verwertungsflächen durch Verlagerung der Kleingärten auf den Deckel zu verkaufen. Der dabei erzielte Erlös aus den Grundstücksverkäufen würde für die Finanzierung des Projektes genutzt werden.
23. Frage:

Der Grundstückswert über dem Tunnel (Deckel) beträgt zwischen 30 - 50 Mio. -  was passiert mit diesem Geld?

Prof.Dr.Michelis

Antwort BSU:

Würde man die räumlich nahesten Kleingärten zuerst verlagern, ergäben sich in Abhängigkeit der gewählten Variante Einnahmen von ca. 26 bis 73 Mio €. Der Erlös würde vollständig dem Projekt "Deckel Bahrenfeld" zufließen.

24. Frage:

Gibt es Untersuchungen über gesundheitliche Auswirkungen durch Schadstoffe aufgrund des zunehmenden Schwerlastverkehrs?

G.Michelis

Antwort BSU:

Es gibt ein Gutachten des Bundesumweltamtes vom 7. Juni 2003, Verfasser Prof. Dr. med. rer. nat. H.-Erich Wichmann, welches sich mit einer "Abschätzung positiver gesundheitlicher Auswirkungen durch den Einsatz von Partikelfiltern bei Dieselfahrzeugen in Deutschland" befasst. Es befasst sich mit verfügbaren Abschätzungen von Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung hinsichtlich Kurz- bzw. Langzeitrisiken, Mortalität, Lebenserwartung und Morbidität. Dieses Gutachten ist Grundlage der Stellungnahme des Amtes für Verkehr und Straßenwesen zu den Verordnungen im Bundesrat zur Verschärfung von Meßmethoden und Grenzwerten hinsichtlich der Feinstaubproblematik von Dieselfahrzeugen und gilt als antizipiertes Sachverständigengutachten für die kommende Grenzwert- / Rechtsetzung. 
25. Frage:

Wieso ist für den laufenden Ausbau der A7 keine exakte Zeitschiene bekannt?

Holger Behrend

Antwort BSU:

Siehe Antwort zu Frage Nr. 7.

26. Frage:

Bis wohin geht der 2,2 km-Lärmschutz (Lutherhöhe / Volkspark)?

H.Behrend

Antwort BSU:

Die hier angesprochene Überdeckelungsvariante mit einer Länge von ca. 2,2 km  erstreckt sich von der Anschlussstelle Othmarschen bis zum "Schießstand Volkspark".

27. Frage:

Wie soll die in der Folge des Ausbaus durch den Verkehr weiter ansteigende Feinstaubbelastung reduziert werden?

Dr. Möller

Antwort BSU: 
Hamburg hat sich aktiv an der restriktiven Normierung von Grenzwerten und dem Erlass einer Kennzeichnungverordnung für Diesel-Pkw über den Bundesrat beteiligt. Für die Zukunft ist davon auszugehen, dass es beim Pkw- und Schwerverkehr zu einer erheblichen Reduzierung der Feinstäube aufgrund der Kraftstoffverbrennung wegen verschärfter Grenzwerte bei der Neuzulassung von Fahrzeugen kommen wird. Gleichzeitig soll eine Förderung der Nachrüstung von Partikelfiltern bei Diesel-Pkw begrenzt aufgelegt werden. Über Maßnahmen zur Begegnung und Eingrenzung von Fahrbahn- bzw. Reifenabrieb wird ebenfalls nachgedacht.
28. Frage:

Gibt es überhaupt bei den knappen Mitteln der öffentl. Hand eine Chance das Projekt zu realisieren?
Antwort BSU:

Siehe Antwort zu Frage Nr. 15.
29. Frage:

Wenn es eine Realisierungschance gibt, warum wird dann nicht mit Hochdruck an einem Finanzierungskonzept gearbeitet?

Henrik Drinkuth

Antwort BSU:

Mit der Machbarkeitsuntersuchung der IMS Ingenieurgesellschaft mbH wurden Lösungsansätze für den Lärmschutz in verschiedenartigen Kombinationen, die einzelne Interessenfelder abdecken, aufgeführt und mit belastbaren Kostenaussagen verknüpft. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse wurden die für eine Finanzierung notwendigen Ein- und Ausgaben gegenübergestellt und der Hamburger Anteil berechnet. Eine Konkretisierung der Finanzplanung kann erst nach einer Entscheidung über die zu realisierenden Variante des Lärmschutzes erfolgen. 
30. Frage:

Welche Summen sind bis jetzt für Gutachten ausgegeben worden?

T.Arps

Antwort BSU:

Es wurden bisher 516.000 € für Gutachten ausgegeben.
31. Frage:

Wie lange will der Senat noch Finanzierungsmöglichkeiten diskutieren, obwohl es eine solche (z.B. durch Grundstückstausch) gibt?

Martin Scharlach

Antwort BSU:

Es wurden die Finanzierungsmöglichkeiten verschiedener Überdeckelungsvarianten überprüft. Dabei wurden die für eine Finanzierung notwendigen Ein- und Ausgaben der einzelnen Varianten gegenübergestellt und der Hamburger Anteil zum Lärmschutz berechnet. Über den zu realisierenden Umfang einer Überdeckelung kann erst nach Feststellung eines eventuellen Hamburger Beitrags zur Hafenquerspange sowie anderer Hamburger Investitionsvorhaben entschieden werden.
32. Frage:

Ist die Tatsache, dass der Deckel nicht im langjährigen, millionenschweren Sonderinvestitionsprogramm des Senats steht bereits eine Entscheidung bez. der nachrangigen Priorität des Deckels?

H.-Chr. Dees, MdHB

Antwort BSU:

Das Sonderinvestitionsprogramm des Senats für den Zeitraum 2005 bis 2010 konzentriert sich schwerpunktmäßig auf die Sicherung und den Ausbau des Wirtschaftsstandortes Hamburg sowie die Stärkung des Bildungs- und Wissenschaftsstandortes. Der bisher genannte Maßnahmenkatalog ist nicht abschließend und steht unter dem Vorbehalt weiterer Prüfungen. Die Aufnahme weiterer Maßnahmen ist nicht ausgeschlossen.
33. Frage:

Gibt es noch Zuschüsse für passiven Lärmschutz in der Gottorpstrasse (Fenstertausch) und wo kann er beantragt werden?

Böttger-Horstmann

Antwort BSU:

Fragen zum passiven Lärmschutz sind zu richten an das Bezirksamt Altona, Gesundheits- und Umweltamt / Abteilung für Umweltschutz.
34. Frage:

Warum wird das vorgeschlagene Solardach für die Teilstrecke Walderseestrasse / Tunnelöffnung nicht realisiert? (Frage wurde sinngemäß formuliert. Anm.d.BI)

Getrud Müller

Antwort BSU:

Eine Einhausung der Weichenstrecke zwischen der Anschlussstelle Othmarschen und dem Tunnelmund wurde geprüft und als Ergebnis in seiner Form als im Grenzbereich des technisch machbaren gesehen. Wesentlich sind dabei die lüftungstechnischen Probleme. Die installierten Leistungen des Elbtunnels reichen nicht aus, weitere Entlüftungsaufgaben zu übernehmen. Es wären weitere große Lüftungsanlagen erforderlich. Darüber hinaus gibt es zwischen dem bestehenden Elbtunnel und der Einhausungsstrecke starke lüftungstechnische Abhängigkeiten. Das gilt für die normale Betriebslüftung, insbesondere aber auch für die Brandlüftung. Neben dem hohen Risiko des technischen Konzeptes, den extrem hohen Bau- und Betriebskosten und den sicherheitstechnischen Bedenken kommt ergänzend hinzu, dass mit der Planfeststellung zur 4. Röhre Elbtunnel hier der gesetzlich erforderliche Lärmschutz durch den Bund bereits umgesetzt wurde. Weitergehender Lärmschutz ginge ausschließlich zu Lasten Hamburgs.
35. Frage 
Wie kann sichergestellt und nachgewiesen werden, dass die für Lärmschutzmaßnahmen im Bereich Bahrenfeld / Othmarschen vorgesehenen 68 Mio. € Bundeszuschuss auch tatsächlich hier zweckgebunden investiert werden und nicht in einen anderen Bauabschnitt wandern?

Michael Melcher

Antwort BSU:

Der Bund als Baulastträger ist verpflichtet, aufgrund des 8-streifigen Ausbaus der BAB A 7 in diesem Bereich zweckgebunden Lärmschutz nach den Kriterien der Lärmvorsorge zu betreiben. Die Haushaltsunterlagen werden dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung für jeden Abschnitt einzeln zur Genehmigung vorgelegt. Damit wird ein zweckgebundener Mitteleinsatz sichergestellt. 

36. Frage 
Haben sich die mit dem Projekt befassten Mitarbeiter der BSU jemals ein Bild von der schrecklichen Lebenssituation hier vor Ort gemacht oder wird alles nur vom Schreibtisch aus erledigt? Haben sie Tage und auch Nächte dort verbracht?

Ingrid Walpurgis
Antwort BSU:

Die Gegebenheiten vor Ort sind den mit dem Projekt befassten Mitarbeitern der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt bekannt. 
37. Frage 
Woher nimmt Herr Franke seine hellseherischen Fähigkeiten zur Beurteilung der Stahlpreisentwicklung und anderer Kostenentwicklungen? Hat er die politische Vorgabe, das Projekt zu verhindern, denn nur so machen seine „Argumente“ Sinn?

Jacomo Hollinger

Antwort BSU:
Mit der Einschätzung zur Kostenentwicklung auf dem Baumarkt wurden die Aussagen des Gutachters der IMS Ingenieurgesellschaft mbH zur Machbarkeitsstudie wiedergegeben. 
Der Gutachter führte hinsichtlich seiner Äußerungen zu möglichen rd. 20 % niedriger zu erwartenden Kosten relativierend aus, dass man sich hier auf die Submissions- bzw. Vergabepreise bezogen hat. In der Endabrechnung kann dies infolge von Nachträgen wieder ausgeglichen werden. Seine Erfahrung stützt sich auf Projekte, bei denen immer ein Verwaltungsentwurf mit ausführlicher Baubeschreibung, detaillierten Entwurfsplänen und detailliertem Leistungsverzeichnis vorlagen. Der Gutachter erläuterte in diesem Zusammenhang weiter, dass der Stahlpreis exorbitant gestiegen sei, sodass sich wieder Preisverschiebungen nach oben ergeben haben, die die genannte Einsparmarge neben dem immer vorhandenen Nachtragspotential weiter verringern kann.

Der Gutachter hat insgesamt darum gebeten, in der Diskussion über die ermittelten Kosten nicht zu übersehen, dass diese – aufgrund des Detaillierungsgrades der Planung, der mit demjenigen einer Machbarkeitsstudie vergleichbar ist – noch mit einer beträchtlichen Kostenbandbreite behaftet sind. Diese Unschärfen können erst durch eine entsprechend detaillierte Planung weiter eingegrenzt  werden.

38. Frage
 Werden Sie verhindern, dass zuerst der Ausbau auf 8 Spuren erfolgt und erst später zum Lärmschutz ein Ergänzender Planfeststellungsbeschluss ergeht, der dann wieder wie schon bei der 4. Röhre von festgelegten Vorgaben ausgeht und die Deckellösung ausschließt?

Rodrigo Reichel
Antwort BSU:

Der Lärmschutz an der BAB A 7 ist ein integrierter Bestandteil des 8-streifigen Ausbaus der Bundesautobahn A 7 in Othmarschen / Bahrenfeld und wird im Zuge des Planfeststellungsverfahrens ganzheitlich abschließend geregelt.  

39. Frage 
Wann erhalten wir von Ihnen Terminvorstellungen für die Planung und Realisierung des Deckels, oder besteht die Politik nur in Verhinderungsstrategien?

Antwort BSU:

Siehe Antwort zu Frage Nr. 7.
40. Frage 
Die Bürgerinitiative hat darauf hingewiesen, dass es in den Gutachten eine erhebliche Bandbreite gibt. Wie sind diese Zahlen genau? Wie kommen Sie dazu, nur mit den ungünstigsten Zahlen zu rechnen? Warum werden alle Argumente und Zahlen der BI einfach ignoriert, warum zählen nur Ihre Angaben?

Margot Schütte
Antwort BSU:

Die Bürgerinitiative fordert für die BAB A 7 in Othmarschen / Bahrenfeld eine Lärmschutzlösung in Form einer Überdeckelung von der Anschlussstelle Othmarschen bis zum Schießstand Volkspark (Gesamtlänge ca. 2,2 Km). Kostenberechnungen haben ergeben, dass die bei Hamburg verbleibenden Restkosten ca. 194,4 Mio € betragen. Die BI geht nach einer Laufzeit von 5 Jahren von ca. 73,6 Mio € aus. Begründet wird dieser Ansatz durch Kostenannahmen an der Untergrenze der vom Gutachter angesetzten Kosten bei den zusätzlich notwendigen Investitionen (z.B. Anpassungen an die nördliche Weichenstrecke des Elbtunnels, Maßnahmen im städtischen Straßenraum; Anteilssatz für die Unterhaltungskosten der Massivbauteile), dem Einsatz aller Verwertungsflächen unabhängig von möglichen Kleingartenverlagerungen auf den Deckel sowie insbesondere durch steuerliche Mehreinnahmen durch Zuzug von Personen in das Hamburger Stadtgebiet nach Abschluss der Baumaßnahme. Dieser steuerliche Ansatz kann volkswirtschaftlich dem Grunde nach plausibel sein, es wurde jedoch stets erwähnt, dass diese Mittel nicht zweckgebunden für eine Überdeckelung zur Verfügung stehen und zudem davon ausgegangen werden muss, dass es sich dabei ausschließlich von aus einem anderen Bundesland zuziehenden Einwohnern handelt. Steuerliche Effekte werden deshalb als kalkulierbare Einnahmequelle zur Finanzierung des Bauvorhabens nicht herangezogen (s.a. auch Antwort zu Frage Nr. 2).
41. Frage 
Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass Sie absolut gegen den Deckel sind und dass alle Anstrengungen in diesem Sinne unternommen werden?

Gabriele Melcher
Antwort BSU:

Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt hat mit der Beauftragung der IMS Ingenieurgesellschaft mbH zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie gezeigt, Lösungsansätze für den Lärmschutz in verschiedenartigen Kombinationen, die einzelne Interessenfelder abdecken, aufzeigen und mit belastbaren Kostenaussagen verknüpfen zu wollen. Damit wurde eine unabhängige, seriöse und für jedermann transparente Grundlage für die weitere Entscheidungsfindung geschaffen. 
42. Frage 
Bei allen anderen Projekten der wachsenden Stadt beziehen Sie in ihre politische Argumentation aus den daraus zu erwartenden Vorteilen für die Stadt. Wieso sollten gerade beim Deckel diese Argumente nicht genauso gelten?
Jost Rintelen
Antwort BSU:

Die städtebaulichen und landschaftlichen Vorteile einer Überdeckelung der Bundesautobahn A 7 in Othmarschen / Bahrenfeld wurden nie in Abrede gestellt und waren in diesem Fall der Anlass, durch gutachterliche Studien die Machbarkeit des Vorhabens zu überprüfen. Die Ergebnisse haben allerdings gezeigt, dass bei der Finanzierung ein erheblicher Restkostenanteil für Hamburg übrig bleibt (s.a. Antwort zu Frage Nr. 11).   

43. Frage

Der Deckel ist ein ökologisches Vorzeigeprojekt- oder mit Ihren Worten zweifellos ein Leuchtturmprojekt. Keines der anderen Leuchtturmprojekte war finanziert, als Sie es dazu erklärten. Der Wille hat dann aber wesentlich zur Finanzierung beigetragen. Warum verfahren Sie hier nicht genauso?

Erika Wallner
Antwort BSU:

Projekte der Öffentlichen Hand werden auf der Grundlage von belastbaren Finanzierungskonzepten erstellt. Das schließt neben einer konventionellen Finanzierung über den Hamburger Haushalt eine Mitfinanzierung privater Investoren sowie Einnahmen aus Spenden nicht aus (s.a. Antwort zu Frage Nr. 8).   
44. Frage 
Nach welchen Maßstäben entscheiden Sie sich für eine Reihenfolge von Projekten. Sie sind darauf heute Abend die Antwort schuldig geblieben
Michael Fischer-Brinkmann
Antwort BSU:

Siehe Antwort zu Frage Nr. 15. 
45. Frage

Wenn der Deckel kommt, ist dann auch das Teilstück Lüfterbauwerk-Walderseestrasse mit einbezogen oder soll dieser Teil offen bleiben?

Meybrink

Antwort BSU:

Ein möglicher Deckel BAB A 7 in Othmarschen / Bahrenfeld würde sich von der Anschlussstelle Othmarschen in Richtung Norden erstrecken. Danach ist eine Überdeckelung der Weichenstrecke vor dem Elbtunnelportal nicht vorgesehen (s.a. Antwort zu Frage Nr. 34).
46. Frage 
Grundsätzlich war ich heute Abend von Ihrer unklaren Aussage enttäuscht. Warum kommt von Ihnen nicht die Aussage: Ich will den Deckel und werde mich im Senat und Bürgerschaft dafür einsetzen.

Jan Fischer

Antwort BSU:

Siehe Antwort zu Frage Nr. 15.
47. Frage

Sollte der Deckel nicht kommen, an wen wende ich mich um den versprochenen passiven Lärmschutz einzufordern?

J.Grabosch

Antwort BSU:
Würde es eine Entscheidung gegen eine Überdeckelung der Bundesautobahn A 7 in Othmarschen / Bahrenfeld geben, würde konventioneller Lärmschutz bevorzugt aktiv in Form von Lärmschutzwänden nach den Kriterien der Lärmvorsorge realisiert werden. Darüber hinausgehender passiver Lärmschutz würde im Rahmen der Planfeststellung im Zuge einer noch aufzustellenden lärmtechnischen Untersuchung überprüft werden. Anträge wären zu richten an das Bezirksamt Altona, Gesundheits- und Umweltamt / Abteilung für Umweltschutz.

48. Frage:

Wann bauen Sie, Herr Senator, endlich den Deckel?

Eva Reinecke

Antwort BSU:

Siehe Antwort zu Frage Nr. 7.
49. Frage
Wieso betrachten Sie nicht Abdeckelung, den induzierten Hochbau und die Chancen der Stadtentwicklung als ein Gesamtprojekt?
Antwort BSU:

Siehe Antwort zu Frage Nr. 11.
50. Frage

Warum gehen Sie ständig von einer Finanzierungskonkurrenz zwischen Deckel, U4 und Hafenquerspange aus, obwohl sich doch offenkundig im Gegensatz zu den anderen Projekten der Deckel weitgehend selbst finanziert?
Antwort BSU:
Siehe Antwort zu Frage Nr. 8.
